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ch g s 4 gihrer Zeit vielleicht etwas Gutes hervorbrachten, doch jetzt wenigſtens zweck—
los inj Perhaltniß der jortſchreitenden Kultur und vernunftigern Denkungsart
jaſtig und nngereimt, zuim Theil mit unverantwortlichen Aufwande verbunden,
ünd uberhaupt fur die. gegenwartigen Zeit-Bedurfniſſe ganz und gar nicht mehr

paſſend, dahel aber von der Art ſind, daß Viele, die das alles wohl einſehen,
aus Furcht ſich als Sonderlinge auszuzeichnen, ſie doch noch beibebalten
dies wird hoffentlich von Jedem eben ſo leicht zugegeben werden, als daß der—
Jleichen Gebrauche, die zum Theil außer dem Gebiet der Geſetzgebung liegen,
Nim Theil aber (wie die Erfahtung lehrt) durch Geſetze nicht leicht zij vertilgen
nng, durch nichts. ſo ſicher gbaeſtellt werden,als wenn Mepttre ſigh freiwiſlig
ntzen, fjnander vefüfliphtenn, et. unter ſih,.ijnd Jpder ſo viel an ibm iſt in ſrinem
Wirtnnastteiſe, kupuig, anbers zu machen. —Nicht dbue Grund laßt ſich
aiſs der kunſch, baß das, was mit der Trautr zu Stande gekommen, auch
in Anſehung einiger andern Gebrauche von votgedachter. Att verſucht werden
mogte briſſehr vielen vorausfetzhenr Dur Mietet etrer Anfrage durch Umlauf
innerhalb. des vachſten Publikums, und einer nerbindlichen Unterzeichnung,
knipfichit Nch boulleetoft. als vols brqüeniſte. Die zlierſt ÜUilierzeicheten ſtellen
Jlehei welter llicheh bot; ats Thetinthmet ber einzugehenden Verbindüng— und
fieigen, gleichſain“ als waren ſte von der in ibren. uut noch unbekaunten Glie—
detn ſchon vorhatidenen Geſelirchaft dam aufgeforderi, hiedurch an, ob nian
ſicg ſefr dit untreloſglng korgeltder Grhtauche

vre um̃muſign und  Hhandkuß Cereiuoniels;
der Titplatur in ünd auf Briefen, und in Unterredungen;

3. der. RangKomplimente:;  iti
Det Cetenoniell Bekauijtmeichungen bin  Geburtei, Vetlobungen

—Di Sruerfallent; t n —el 1z. vrb iber veir Ziveck binauegehenden Gegatiejbiitans und ubermafiſn

Aufwandes bei Kindtaufen', imgleichen beim Gevatterſtehen;

6. des ubermaßigen und ſchadtichen Aufwandes bii walbb n und
Pochzeithn, anth jhei Noſttreien in i

S
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 0 aß es, außer der nun hier, wie an ſo vielen andern Orten, dur“ efedr
J n ſchaftliche Vereinigung großen Theils abgeſchafften Familien.« auer,

et
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8. der abgeſonderten WochenKommunibnen, und der Rangordnung bei
Kommunionen uberhaupt,

auf die nachbeſchriebene Weiſe vereinigen wolle?“

Es.ird namlich vorgeſchlagen? n tnn et n ts dit a—ieeeee1

ach J. .4 5 m J er i

4 ne

meeerzjj »e p  —r —4—wenigſtens in dem Zirkel der Zufamniengetrttetzen/ kgn
Daß der ſeltnere Empfindungs-Ausbruch untet. Fteunden

ad 2. 7 i.  nn
J

Doe— —uuet ĩJtu Briefen ünten heſi Mitgliedetn., und. ſo viſl  dhuie uftoß! zu gehen
in eines jeden Verhaltniß angeht, aäuch an Audre, aues Titular rleij. jum
Anfange und Schluß von jeder Art des Gebornenund zu Ehrenden, quun
Zer Schlußformel von jeder Art Hochachtung, uirh den Unierſchrirt- Ztjſan
voni unterrhanigen bis zum ergebeuen, nehſt den Winht. uud. Vie und
Denenſelben im Texte (welche durch Sie unb Honen ailb ihrein ürechtlnaßnT

gen Beſitze wieder verdrangt werden) ganzlich wegzulgſſen und, wie es ſchon
von Vielen geſchieht, mit der Sache anzufangeii und mit dein Namen zu'ſchließen,
außen aber auch bloß die linfachſte Bezeichnung mit herr, Lamen lund ſoge
nanntem Charakter (wenns nothig iſt) zu brauchen. Auch die hiermit
zuſammenhangende,; und iwgr nicht allgemejne,: ahgr doch., Manchem. wider
veſfere Ueberjeugung ünd Willen anklebende Gewohnheit, einen. Audern, beſon
ders Vornehmern, in Unterredungen, ſtatt Sie und Jhuen „bei ſeiñem Cha
raktet. zu nennen, wuſrve ebenfalls abgeſchafft.

J D J
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9 aretett I 312 mneee t 4 1 J JJe e J Quuueeodode E E— nuuue 3Jm Umgange unter einander allei den unfruchtbaren: Komplimenten zu
entſagen, welche ſich auf den außern Rang beſiehen,! z. Beden. mit keinen Vorthei
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len verbuüdenen ſogenannten oberſten Stellen; dem Vorauttehen, dem
Begleiten aus Cereinoniell, u. ſ. w. und dem Zunothigen oder Ablehnen dieſer
und!ahnlicher Vorzuge; beſonders auch dem noch immier nicht ganz abgeſchafften
Geſundheit: Trinden, (wobei das allgemeine:Anklingen bey beſondern Veranlaſ—
ſungen vbillig ausgenommen bleibt), dem aft ſo laſtigen und zudringlichen Nothi
gen zum Eſſen oder Trinken nud zum Langerbleiben, dem Kompliment beim Nieſen,
dem Fuhren beim Spazierengehen, als bloßes Ceremoniell betrachtet, c. da
gegen vielmehr das Gleichgeltende in Abſicht ſolcher Dinge unter ſich einzufuh
ven, und ſich dabei in jedem Fall nur durch die nachſten Umſtande, ohne Ruck—
ficht auf Rang und Kompliment, ganz unbefangen beſtimmen zu laſſen.

 Dieſe drei. Vorſchlage ſetzen die Neberzeugung voraus und ſie darf ſicher5

bei ſehr Wielen vorausgeſetzt werden daß das Komnpliment-Weſen oder Um—
gangsn Cerembniell ein Uebel ſey, wenigſtens eine Sache, die weniger gute,
äls ungunſtige Seiten hat. Unter dieſen rechtfertigt ſchon die eine Vereinigung
gegeni bies Uebel, daß es, nach dem Maaß ſeiner Ausbreitung, die wahre ge—s
fpellige Kteundlichkeit und Gefalligkeit ſeltner gemacht hat. Dieſe alſo nach
Moglichkeit wieder an jenes Stelle zu:ſetzen, und, ohne auf anszeichnende Sone
derlichkeiten anszugehen, uberhaupt, auch außer jenen beſondern Fallen, wider
den leeren Komplimenten-Ton Pattie zu nehmen, ihn nachgerade unter einan—
der immer mehr einzuſchräanken, und durch manches zu ſeiner Zeit geredte Wort,
voruebunlich aber durch Beiſpiel, zur allgemeinen Einſchrankung deſſelben allmab—
tigibeijutrageu; wurdẽ mit eiitiZweck der Wereinigung ſeyn. Man wurde alſo,
unter. anderu,dir vloß gum Kompliment gewordenen Erkundigungen nach dem
Befinden, worauf der Fragende die Antwort gewohnlich nicht hort, oft nicht einmal
abwartet (wenn ſie auch mehr als das: Jhnen aufzuwarten, ware) ſich abzu
gewohnen ſuchen, und wirklich intereſſirende Etkundigungen der Art auf ſeltnere
Virlegenheiten verſparen; u. ſew. Jndeß folgt aus allen dieſem von ſelbſt, daß
eshiebei anfanglich:mit ben Abweichungen von: den Regeln der Verbindung ſo
genau nicht genommen werden kaun.Aber ſelbſt dann, wenn im Anfange uoch
vft dergleichen  Abweichungen vorfallen, iſt es ſchon Gewinn, daß gleich von jetzt
an, wenigſtens unter den Vereinigten, die denn doch wohl bald haufigern Un—
terlaſſungen folther Gebrauche dem Unterlaſſenden nicht mebr als Maugel pere
ſonlicher. Achtuiigrausgelegt werden konnen, ſondern vielmehr als Achtung und
Aufmerkſamkeit fur die Verbindung werden angerechnet werden. Jn dieſer
Hinſtcht, und des ſo viel fruher zu erreichenden Zwecks wwegin, wird es auch
Jeder der Zuſammentvitenden gern ſehen, in Fallen des Vergeſſens oder ſonſt ge—
machter Ausnahme, von Mitvereinigten erinnert zu werden.

L li. ad 4.
qJ

Von hteichtt Art und geſunkelitr Wurdr iſt die Gewohnheit des Bekannt—
machenb vdrr Anſugehlaſſens bei verſthieteuen feierlichen ſowohl Freude: als
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Trauer-Fallen, inſonderbeit bei Geburten- Verlobungen. nund dem Abſterben
naher Verwandten. Ceremoniell hat auch hier das, was ſonſt nur der Freund
dem Freunde, oder dieſem und jenenn Bekannten. unde Wohlwollenden, obne allen
Zwang bald fruher bald, ſpater mittheiſte zurwoblhergebrachten
Sitte gemacht, in ſeine Formen gegoſſen, Empfindung und Theilnehanung großenag
theils in Komplimenten erſtickt, und aufs geringſte den Bekauntmachenden: und
Benachrichtigten ohne Nutzen belaſtigt. Die von Zeit zu Zeit ausgedachten,
zum Theil aber doch nur ſcheinbaren Erleichterungen beſtatigen das alles. Nur
die Mode gebietet daruber. Zudem fallen ſo leicht unvorſetzliche Unterlaſſungen
oder andre Verſehen in Beziehung auf Rang und dergleichen vor, und werden
ubel genommen. Beſſer alſo, dieſem gewiß entbebrlichen. Gelrauche gang ent
ſagt. Die Zuſammentretenden verbanden ſich alſo, alle dergleichen Bekannt
machungen, welche nur irgend etwas von Ceremoniell und Formlichkeit haben,
nicht bloß unter einander, ſondern auch in Anſehung Andrer, wenigſtens Eini
beimiſcher, welche nicht beigetreten, aber dachj von der Urſach unterrichtet; ſindy
kunftig ganz zü unterlaſſen, und die darunter  nicht begriffenen freundſchaftlichen
und ſonſt gelegentlichen Mittheilungen in dergleichen Vorfallen auf: alle Weiſe voun
abgemieſſet,n Form in Zeit und Art entfernt zu halten, damit auch davon nirhts

wieder in jenes ausarte.

ad gq.Daß bei Kindtaufen, Gevatterbitten und Grvatterſtehen mancherlei ieings

riſſen, was mit dem Namen von: Mißbrauchen wohl!! nicht ju hart benannt
wird, (zum Theil auch bei Verſuchen, dergleichen durch Polizei-Geſetze einzut
ſchranken, ſchon ſo benannt iſt), und daß manche dieſer Mißbrauche ſich gam
vom Zweck entfernen, (wie uberflußige Gevattern-Zahl, und beſondre aus allet
lei andern Ruckſichten entſtehende Wahl derſelben), manche mit ganz unzweck
maßigen,weder Nutzen noch Genuß gewahrenden Koſten und Belaſtigungen
verbunden, manche aber noch dazu (wie die Bewirthungs-Beſorgung fur die
Kindbetterin) oft ſehr ſchadlich ſind, kann als ziemlich allgemein anerkann?
angenommen werden. Durch Vereinigung uber folgende Vorſchlage wurde man
daher jene Dinge ihrem Zweck wieder nahern, unnutzen und ſchon deswegen ſchade
lichen Aufwand einſchranken, und vielleicht noch nebenher manches Gute erreichen:

nuea. Jn keinem Falle mehr als drei Gevattern, und diefe untrr den nachſten Bu

kannten, ohne alle Form, undneben ſo zu bitten, als wenn man um
jeden andern Gefalligkeitsdienſt Jemanden erſuchet, und ſich alſo auch
die Ablehnung, im Fall der Gebetene eben verbindert wurde, nicht wei—
ter beftemden zu laſſenz,n weil hiemit die Vorſtellung.tinen heſondern

Werthe det Einladung zuini Geogfterſtehen ſich von felpleperluren puß nn

b. Ohne



b. Ohne befonders dringende Urſachen, und wenn nicht etwa Beſorgniß der
Erkaltung des Kindes durch die Kirchen-Taufe eintritt, keine Haus—

Tauſa zu wahlen. und. nachzuſuchen; lim. Fall die aber eintraten, jede Art
von Bewirthung der Gevattern, die nie ohue einige Mitbeſorgung der

Kindbetterin geſchehen kann, und dieſer ſehr leicht ſchadlich, gleichwohl
aber ſo entbehrlich iſt, zu uncerluiſſen, indem der Fall von einem andern

 DOrte, komnender und deshalb. zu bewirthender Gevattern, uach dem
vorhergehenden Vorſchlage und dem Zweck, mohl nicht weiter vorkommen

durftet.Daß bei dergleichen Haus Taufen die Gevattern der Wochne
in itzden ſanſt hergebrochten, aher, doch beunrubigenden, kurzen Beſuch
icht mehr, machen wollen, ware denn auch wobhl, des gleichen Zwecks2 wegen, der Vereinigung hieruber nicht unwerth.

.5
„e. Hiemit ſtehen idie eigentlich ſogenannten Wochen Beſuche, ſo wie mit1.

Nrog. als Eerentoniell (welches ſie doch. großtentheils nur ſind) in Verä

 bindung.Moögten: doch die Gaitinnen dern Eiuutbſtribentin, und andre,
urhr welche dieſe Bereinigung etwa mit thtrin Bütritt beehren werdin, ſich

ntſchließen, dieſelben, ans mehr als: einen Grunde, abzuſchaffen!!i.
J

 dJ.. Bei und. vor dem  Gevatterſtehen alle Art des Ceremoniells und Kom
pliunentirens uuter den Mitgeyattern, mithin quch das abſichtliche Zu
 ſawuengehen undb Fuhren. der Mitgevatierin (wenn. ſichs nicht etwa

uldllig trafe), oder das. Abbokin im Wagen (wennj nicht etwa ſchlechtes
Weitter und entfernter Ort dies zu einen wahren Hefalligkeits-Dienſt

machte), und zugleich den uber das-ploß Anſtandige hinausgehbenden Putz
in Kleidung, (als dem Zwech und der Wurde der. Sache nicht angemeſſen,

belaſtigend und fur unſre Zziten nicht miebr  paſſeid), zu— unterlaſſen, vielmehr beh dem allen durchgehends die Art, wie jrder gewohnlich in

die Kirche geht, zum Maaßſtabe zu nehmen.
»Jne. Die zum Theil zu hohen, wenigſtens Manchen zu der ubernommenen

 Gefälligkeit noch belaſtigenden Ausgaben bei Kindtaufen, beſonders beim
u  Geeoatterſteben Ausgaben, welche gar keinen Rutzen ſtiften, und
 dagegennleicht einen uberhaupt. lieber abzuſchaffenden Wetteifer im Zu

dorthun der Art veranlaſſen, dahin einzuſchräanken, daß von den Un
terzrichneten fur die Ueberbringung eines GevatterBriefes (wenn der
qgleichen noch vorfiele, wie aber unter ihnen ſelbſt, nach dem Vorſchlage

ub a.wohl nicht geſchehen kann) wenigſtens nir mehr, eber nach den Um—

Aqgnden: weniger, als q. Ggr. —i bet. Hapstaufen der Warterin her
kommlich hochſtens GGgr. und der Hebamme, welcher man zumal

J u jetzt9



ayjetzt jur Ermunterung bei.ihrem wichtigen Beruf nicht gern  etwas ent
gehen laſſen mogte, doch gleichwohl nicht uberrs Ggr., bei beſondern

begunſtigendeu. Umſtanden. hochſtens 12. Ggr., in vorkommenden Fallen

ncg kruuftig gegeben werde. uIeqee l

La. J nuuee t auueelit: J acl 6. 1 ulu enn elnubermaßiger- genußleerer und belaſtigender Aufwand, der
noch uberdem mauüche ſchadliche Folge nach ſich zieht, mit iden Fortſchritten
unſrer Zeit und der ſich imnier mehr« verbreitenden Ueberzeugung vonider Un—
entbehrlichkeit einer vernünftigen Erſparung zum Wohlſtande, tn mehr als einem
Sinn nicht zu vercinigen iſt, ſo iſt es vorzuglich der bei Verlobnugent, Hoche
zeiten und Hochzeits-Gelagen; wodurch ſchon oft der Grund zu künftigem Ver
fall, oder doch nachherigem Mißvergnugen, Kummer, oder wohl gar Uneinig-
keit gelegt wurde. Es wurde alſo gewißwohlthatig ſeyn, durch Bereinigung
und Beiſpiel Einfchranknrgen,aind dereinſt vielleicht; gunzliche. Veranderungen
bierin zu bewirken; wozu auth; vorzuglich Bemittelte,:edie von zjrnun Jolgen ſo
ſeicht nichts zu furehten haheſi,npeh verfeinerten Qeſchnack und Mißfallen an
mauchem, was nur zu ſeiner Zeit Werth hatte, aufgefodert werdean. Es
wird daher vorgeſchlagen:

J a. Vlle eigrhtichen BiautEfſthenke don btiven! Stiten! bei uns nach
deii Verlobunakn abjirſchanen, und inſonderhrit die an ſich ſo bedeu

8

un y!tungsvollei  Ringe,'die abbet, gerade: nach dein Mauß ihrer großeren
uind doch ſo veranderlichen Koſtbarkeit, von ihrem Wetrth fur bie Empfin

dung zu vrrlieten ſcheinen, auf die einfachen Trau-Ringe einjzuſchran
ken. Gelegeniliche, beſonders veranlaßte Geſchenke unter Berlobten

waren zwar wobl Ausnahmen;aber doch wird niali ſich um den ge—
meinen Zweck ſo viel verdieitter machen, je genauſer inan es hierin

te Jb. Den ins Große gehenden und gewiß fur VBiele genußleeren Hochzeit:

Schmauſen zu entfagen, und das kleine nachmittagliche oder ſpatere,
ſich nicht zu weit. wom alltaglichen entſernende Mahl auf. eine wirklich

Eleine Anzahl derer, womio' man. au' hailfigſten· umgeht (welches ja wohl
das naturlichſte iſt) einzuſchranken, zugleich aber zu dieſer Abſicht

die hiemit auch nicht beſtebenden Folgrrungen minderer Achtung fur
die nicht eingeladenen, untereinander, ſo wie alles Ceremoniell dabei,
aufzuheben. Eines jeden Geſchmack muß freilich hierin, Freiheit be—
halten, aber doch wird es allgemeiner werden, ſich mehr durch Ein

ſchrankung, des Zwecks wegen, als durch anderes Zuvorthun,
auszuztichnen. ee—

ec. Die



c. Die beſonders koſtbaren und nachber gemeiniglich ſehr ſelten ge—

9 ĩ
brauchten Hochjzeits -Kleider bei jedem der Verlobten abzuſchaffen,

und, wenn es ja, nach vorkommenden Umſtanden, einer neuen

2

„Kleidung bedarf, ſie vohn der gewohulichen Art und zum haufigen
Gedbrauch paſſend zu wahlen.

1

.d. Die eingeriſſene Gewohnheit, die Dienſt, Madchen bei der Gelegen—
beit zu kleiden oder mit einzelnen neuen Kleidungs-Stucken zu befchenken,

welches haufig, zumat wenn ihrer mehrere da ſind, eine betracht
ni liche und: doch nichts weniget zals nutzliche Ausgabe verurſacht,

 Cda dieſelbeu oft lange vorher: darauf: ſpekuliren und danatch Dienſt:
2 czVeranderungen vornehmen ſollen:), abzuſchaffen, und ihnen zwar

 eine kleine Ermunterung, bei allgemeiner Freude und etwas mehr
 Arbeit, nicht ganz zu entziehen, ihnen jedoch ſolche an Gelde zu

atriiiu, geben, und ſie nie über 5 Rthlr. fur jede, als das Allerhochſte,
udl. t: ſteigen wohl aber, zumal bei mehrern, geringern ſeyn zu laſſen;

unquent nusiubnlichen Grunden denen, weiche ſonſt bei ber Hochzeit,
und beſonders bei der Perſon der Verlobten Verrichtungen haben,

und gewohnlich dafur eine ganz unverhaltnißmaßige, Belohnujng er
waurten und erhalten, nie mehr, als hochſtens das Dreifache und

nicnach  Befinden  anch: nur dasn. Doppelte der gewohnliehen Tarxe, fur
—r

it dergleichen Verrichtungen zu geben..

—Qerooooint jin nuieuot uu? r1 IT

 e. Beiifreundſchaftlichen ind Familien-Gaſtmahlen jeber Art endlich
Mittags ſich auf drei Gerichte, Abends aber, wo nicht auf!ein

 bloßes Butterbrodt mit Zubehor, doch auf zwey Gerichte hochſtens
zi.  injzüſchranken; als wodürch ebenfalls das geſeltfchaftliche Verygnu
zin Jeleigeü weniger: faſtig' uird'koſtbar werden, und an Zwangloſfigkeit und

Frohſinn gewinnen wurde.

ad 7.
Die ſogenannten Trauer-Mablzeiten und Bewirthungen der bei einer

Beerdigungs-Feierlichkeit gegenwäartigen Freunde, ſind eine zu unzeitige

—Soeeeeinem Freunde nach der Tageszeit ganz gewohnlich vorſett, leicht verei—
nigen ſollte,

ad z.



ud 8. zitDer Wuuſch ſehr Vieler hier in der Stadt, welche zeither,
Bloß der Gewohnheit wegen, beſonders und in der Woche kommunieirt

haben, iſt es ſchon laugé geweſen, ſich den ſonntaglichen Kontinunionen
anzuſchließen, aber auch uberbhaupt dabthy alle Ruckſicht auf Rang (da es
bei dieſer Handlung ſo weſentlich iſt, aller außern Unterſcheidungen zu
vergeſſen) vollig bei Seite zu ſetzen, und ſo vorzutreten, wie jeder.gerade
am nachſten iſt. Beide Zwecke wurden ſich durch Vereinigung hieruber,
und Unterzeichnung (wenn ſie auch anfanglich nur von weuigen geſchahe),
erreichen laſſen. Sollten indeß lien Manchen, zwar nicht um des außerli—

chen Vorzngs willen, ſoudern andrer nicht unerheblicher Urſachen wegen,
die ſonntaglichen Kommunionen zu viele Hinderniſſe finden, ſo wurde es in
ſolchem Fall nicht ohne Nutzen ſeyn, wenn man ſich wenigſtens dahin ver—
einigte, daß, um die wochentlichen Kommunionen zahlreicher und zweckmaßi—
ger einzurichten, ſo wohl mehrere Familien zu gleicher Zeit kommunieirten
und deswegen Ruckſprache mit einander hielten, als auch, wo es.heſchehen
konnte, jede Familir ihre Dienſtboten zu Theilnehmern. it nuſnubhmt.

uilJ Hirruber wurde alſo das Publikum ſeine Zuſtimmung durch Unterzeicht

nung wie die Mittheilung ſich, ohne Ruckſicht auf Raug, fruher oder
ſpater thun: inſſen wird. bellebigſt erklaren und onnten, wornman etwa
nur einigen Punkten Beifall gabe.  der einige ausnabue, entweder die ge—
nehmigten oder die ausgenommenen, mit Beziehung auf Nummern und
Buchſtaben, jedoch mit nhinlanglicher Deutlichkeit der Meinung, hei der
Unterzeichnung bemerkt werden. Die freiwillige Verbindlichkeit aber, die
itdoch nachher nicht ohne gemeinſchaftliche Einſtimmung zuruck genommen
wirpen durfte, ginge gleich von der Unterzeichung und dem gefalligſt bei—
auſtbenden Taat, derſelben an, weil man doch aufeine dazu hizzreichende

Zahl gewiß kechnen kann. utt
Wernigerode, am 2ten April 1791.
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	Anfrage. Daß es, außer der nun hier, wie an so vielen andern Orten, durch gesellschaftliche Vereinigung großen Theils abgeschafften Familien-Trauern noch mancherlei andre Dinge gebe, die wenn auch einige darunter zu ihrer Zeit vielleicht etwas Gutes hervorbrachten, doch jetzt wenigstens zwecklos ...
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